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Hinweis:
In der Straße "Am Mühlengraben" befinden sich
Niederdruckleitungen und Hausanschlüsse der
E.ON Hanse AG, Telekommunikationslinien
der Deutschen Telekom GmbH und Kabel
der WEMAG Netz GmbH.

zugunsten Ver- und Ensorgungs-
unternehmen und Anliegern

Hochwasserstand
Schweriner See von
38,01 m NN beachten
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TEIL A - PLANZEICHNUNG

1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 "Am Mühlengraben"
in Banzkow, Gemeinde Banzkow

1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11
"Am Mühlengraben"   der Gemeinde Banzkow
Kartengrundlage:
Ausschnitt aus der Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)
der Gemeinde Banzkow
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19057  Schwerin ,Ziegeleiweg 3
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Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise
Baufeld
Grundflächenzahl

Art der Nutzung

Bauweise

Teil B - TEXT  1. Änderung
In Ergänzung der Planzeichnung - Teil A - wird folgendes festgesetzt:
Bauliche Nutzung

1.1 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet allgemein
zulässigen
 Schank- und Speisewirtschaften
 Anlagen für sportliche Zwecke  ausgeschlossen.

1.2 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet
ausnahmsweise zulässigen
 sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe
 Gartenbaubetriebe
 Tankstellen ausgeschlossen.

1.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB sind innerhalb des Baufeldes 4 des Allgemeinen Wohngebietes nur
Wohngebäude für Senioren zulässig.

1.4 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind im Baufeld 1  des Allgemeinen Wohngebietes die nach  § 4 Abs. 2
BauNVO allgemein zulässigen Wohngebäude ausgeschlossen.

1.5 Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO sind in der Gemeinbedarfsfläche Nebenanlagen/Nebengebäude  im Sinne
des § 14 Abs. 1 BauNVO (außer Einfriedungen), Garagen, und überdachte Stellplätze (Carports) auf den
nicht überbaubaren Grundstücksflächen ausgeschlossen. Diese Flächen sind gärtnerisch zu nutzen.
Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO sind im Baufeld 2 Nebenanlagen/Nebengebäude  im Sinne des § 14 Abs. 1
BauNVO (außer Einfriedungen), Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) zwischen der Straße
Am Mühlengraben und der straßenseitigen Baugrenze ausgeschlossen. Diese Flächen sind gärtnerisch
zu nutzen.

1.6 Gemäß § 16 Abs. 5 BauNVO sind die nach § 19 Abs. 4 BauNVO zulässigen Überschreitungen im
Allgemeinen Wohngebiet ausgeschlossen, ausgenommen das Baufeld 1 und die Gemeindbedarfsfläche .

1.7 In der nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB festgesetzten Gemeinbedarfsfläche sind nur die Errichtung von
Pflegeplätzen, von Wohngemeinschaftsräumen und Räumlichkeiten für die Tagespflege, Verwaltungs-
und sonstige Sozialräume sowie die dazugehörigen Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO
und nicht überdachte Stellplätze zulässig.

1.8 In der nach § 9 Abs. 22 BauGB festgesetzten Fläche für Gemeinschaftsanlagen Nr. 1 sind nur Stell-
plätze zulässig, die der Gemeinbedarfsfläche zugeordnet werden.

1.9 In den nach § 9 Abs. 22  BauGB festgesetzten Flächen  für Gemeinschaftsanlagen  Nr. 2, 3, 4 und 5
sind nur Stellplätze, überdachte Stellplätze und Abstellräume zulässig, die den Baufeldern 3, 4 und 5
zugeordnet werden.

1.10 Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB (Hochwasserschutz) wird für die
Oberkante Erdgeschossfußboden in den Baufeldern 1, 2, 3, 4 und 5 sowie für die Fläche für den
Gemeinbedarf eine Mindesthöhe von 38,51 m NN festgesetzt. Gemäß § 31 Abs. 1 BauGB sind in der
Gemeinbedarfsfläche und den Baufeldern 2 und 3 ausnahmsweise auch geringere Erdgeschossfuß-
bodenhöhen bis mind. 37,60m NN in Verbindung mit objektgebundenen Hochwasserschutzmaßnahmen
zulässig.

1.11 Gemäß § 16 Abs. 5  BauNVO  i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB  (Hochwasserschutz)  ist die Errichtung
von Untergeschossen (Keller) im gesamten Geltungsbereich ausgeschlossen.

2. Grünflächen, Anpflanz- und Erhaltungsgebote / Ausgleichsmaßnahmen
    gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25a BauGB in Verbindung mit §1a und §9 (1a) BauGB

2.1 Die auf den Stallflächen des B-Planes befindlichen Bestandsgebäude und befestigten Bestandsflächen
der Flurstücke 284/5 und 285/4 sind vollständig abzubrechen und geordnet zu entsorgen.

2.2 Die Grünflächen sind landschaftsgärtnerisch zu gestalten. Gehölze und freiraumspezifische Einbauten
wie Wege oder Bänke sind zulässig.

2.3 Als Vorsorge für das Landschaftsbild ist im Baufeld 1 ein St. Laubbaum als Einzelpflanzung zu pflanzen,
zu pflegen und auf Dauer zu erhalten.

2.4 Pflanzliste Bäume
Qualität Hochstamm 2x verpflanzt STU 14-16 cm, norddeutscher Provinzyens
Betula pendula - Sand-Birke
Qercus robur - Stiel-Eiche alternativ, aber Platzbedarf beachten

3. Zuordnungsfestsetzungen
    gemäß § 9 Abs. 1a BauGB

Für den Ausgleich der Eingriffe durch die Festsetzungen des Bauungsplans werden folgende Maß-
nahmen außerhalb des Geltungsbereichs zugeordnet:

3.1 Die auf den Stallflächen außerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes befindlichen Gebäude und
befestigten Flächen der Flurstücke 286/2 und 287/2 sind vollständig abzubrechen und geordnet zu
entsorgen. Die Geländehöhen sind mit vegetationsfähigem Boden anzugleichen und die Flächen mit
standorttypischem Saatgut anzusäen und dauerhaft als Grünland (Weide) zu nutzen.

3.2 Als Vorsorge für das Landschaftsbild sind auf dem Flurstück 271/2 (Teilstück) an der Ostgrenze 3 St.
Laubbäume als Einzelpflanzung bzw. Gruppenpflanzung (bis 3 St. mit 2m Abstand untereinander) und
einem Abstand von mind. 8m zwischen den Bäumen / Gruppen, zu pflanzen, zu pflegen und auf Dauer
zu erhalten.

3.3 Als Vorsorge für das Landschaftsbild sind auf dem Flurstück 284/4 an der Südgrenze des Bebauungs-
plangebietes 23 St. Laubbäume und 14 St. Laubbäume auf dem Flurstück 285/8 Birke, als Einzel-
pflanzung bzw. Gruppenpflanzung (bis 3 St. mit 1,50 m Abstand untereinander) und einem Abstand von
mind. 8,00 m zwischen den Bäumen / Gruppen, zu pflanzen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten.

4. Gestaltung gemäß § 86 Abs. 4 LBauO M-V
    Örtliche Bauvorschrift für das Bebauungsplangebiet Nr. 11 „Am Mühlengraben"
4.1 Dächer der Hauptgebäude sind nur als Satteldächer, Walm- oder Krüppelwalmdächer zulässig.
4.2 In den Baufeldern 4 des Allgemeinen Wohngebietes  sowie  in der Gemeinbedarfsfläche  sind Dachnei-

gungen der Hauptgebäude nur mit einer Dachneigung von 18 bis 35 Grad zulässig.
4.3 In den Baufeldern 2, 3 und 5 sind Dachneigungen der Hauptgebäude nur mit einer Dachneigung von

25 bis 45 Grad zulässig.
4.4 Es sind nur rote bis braune oder anthrazitfarbene Dacheindeckungen zulässig. Glänzende Dacheindeck-

ungen sind unzulässig
4.5 Die Dacheindeckung und die Fassaden von Doppelhäusern und Reihenhäuser sind grundsätzlich gleich-

farbig und aus gleichem Material herzustellen.
4.6 Oberirdische Gas- bzw. Öltanks sind in den Vorgärten nicht zulässig.
4.7 In Vorgärten dürfen Mülltonnen nur vorübergehend untergebracht werden. Andernfalls ist Sichtschutz

durch Anpflanzungen, durch Stein- oder Holzblenden zu schaffen oder es sind feste Schränke vor-
zusehen.

4.8 Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstößt, handelt gesetzwidrig
im Sinn des § 84 Abs. 1 Nr. 1 der LBauO M-V und kann mit Bußgeld bestraft werden.

Hinweise
Aus Gründen der Artenschutzvorsorge sind an der Ostseite (oder alternativ der Südfassade) der Pflegeein-
richtung in ca. 5 m Höhe ein  Fledermauskasten oder  Fledermausdachziegel oder  (bei Konsultation eines
Fledermausexperten) auch eine sonstige bauliche Vorsorge für Fledermäuse vorzusehen.
Im Geltungsbereich  ist  bei  Rodung  von  einem  über  Pflanzgebot  festgesetzten  Baum, nach  Antrag  und
Genehmigung durch die Gemeinde, für den zu rodenden Baum einfacher Ersatz in der Qualität 2x verpflanzt
STU 14-16 cm, norddeutscher Provinzyens zu leisten. Der Baum ist zu pflegen und auf Dauer zu erhalten.
Regelungen des § 18 NatSchG M-V bleiben hiervon unberührt.

Rechtskraft:

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1Nr. 1 BauGB § 1-11 BauNVO)
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Gebäudebestand
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(§ 9 Abs. 1Nr. 4 und 22 BauGB)

St1 Stellplätze
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(§. 4 BauNVO)
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§ 5  Abs. 2 Nr. 2   BauGB
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